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Sehr geehrter Hen Oberbürgermeister,
nach Prüfung der mit der HaushaltssaEung 2008P009 vorgelegten Haushaltsun-
terlagen und der gemäß $ 28 Abs. 1 des VerwaltungsverfahrensgeseEes flir das

Land Brandenbuq durchgeführten Anhörung ergeht nunmehr folgende Entschei'

dung:

Vorbemerkung

Die HaushaltssaEung 2008/2009 enthält als genehmigungspflichtige Teile das

H aushaltssicheru ngskonzept, d ie fes\geseEten Gesamtbeträge der Kredite u nd

die Höchstbeträge der Kassenkredite, sowie die Gesamtbeträge der Verpflicft-
tungsermächtigungen, sOweit in den Jahren, zu deren Lasten sie venanschlagt

sind, insgesamt Kredite vorgesehen sind.

Die Gesamteinnahmen des Verwalfungshaushaltes frirdas Jahr 2008 wurden auf

26E.307, 1 00 € und die Gesarntausgaben auf 481 . 1 28.500 € festgeseEt' Damit
weist die HaushaltssaEung im Venrvaltungshaushalt für das Jahr 2008 einen

Fehlbedarf in Höhe von212.821.400 € aus. Mit den Festlegungen im Haushaltssi-
cherungskonzeptverdngert sich der Fehlbedarf für das Jahr 2008 um 5.398.200 €
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und vrnjrde demnach 2A7.4n.2W € betragen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-
aufstellung War jedgc-h nicht bekannt, dass sich d're Einnahmesituation durch
Steuermehreinnahmen in Höhe von 38,7 trrlio. € erheblich verbessem würde. Un-
ter Berücksidrtigung von nicht geplanten Mehrausgaben in Höhe von 14,6 Mio. €
und den $buermehrcinnahmen ergibt sich ftir das Jahr 2008 ein voraussichtlicher
Fehlbedarf in Hohe von 183,0 Mio. €. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Ver-
waltungshaushalt für das Jahr 2008 kein strukturelles Defizit ausweisen.

Die Geqamhinnahmen des Vermogenshaushaltes 2008 wurden auf 35$29.200€
und die Gesamtausgaben auf 39.400400 € bstgeseffi. lm Vermögenshaushalt
wird ein Fehlbedarf in Hohe von 3.771.200 € ausgewiesen,

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermiichtigungen unterliegt frir das Jahr 2008
der Genehniigungspflicht. weil in dem Jahr zu dessen Lasten sie verarnchlagt
sind, Kreditaufrrahmen vorgesehen ist.

Die Gesamteinnahmen des Verwalhrngshaushaltes ftrrdas Jahr2009 wurden auf
265.386.500 € und dle Gesamtausgaben aui 497.215.800 € fes(qeseffi. Damit
weistdie HaushafFsaEung im Verwaltungshaushalt fürdas Jahr2009 einen
Fehlbedarf in Höhe von 231.829.300 € aus. Mit den Fesüegungen im Haushaltssi-
cherungskonzept veniögert sioh der Fehlbedarf'frlr das Jahr 2009 um 13.943.100
€ und würde demnach 217.886.2A0 € betragen. Nacfi mir vorliegenden Informati-
on wird im Jahrc 2009 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 183 Mio. € gerechnet.

Die Gesamteinnahmen des Vermogenshaushaltes 2009 wurden auf 31.101.600€
und die Gesamtausgaben auf 36.01 1 .300 € fts$esetzt. lm Vermögenshaushalt
wird ein Fehlbetlarf in Höhe von 5.509.700 € ausgewiesen;

Genehmigungsteil

1, HaushaltssicherungskonzeptfürdenVenraltungshaushalt

Gemäß $ 74Abs.4 GO genehmige iclr das vorgelegte Haushaltssiche-
rungskonzept 2008- 2012 mit folgenden Aufl agen:

1. Aufgrund des hohen Fehlbedarfes und der aufgezeigten Entwicklung im
Finanzplanungszeitraum kann von der Regelung des $ 7 der Haushalts-
saEung, dass die Erheblichkeitsgrenze zgm Erlass ein(ir Nachhagssat-
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zung gemäß $ 79 GO ens't dann erreicht ist, wenn die Ausgaben je Haus-
haltsstelle 1% derAusgaben des Verwaltungshaushaltes ergeben, kein
Gebrauch gemaoht werden. Mit der bestehenden Regelung würde stetig
von Jahr zu Jahr die Erheblichkeitsgrenze zum Erlass einer Nacfitrag+
sabung betragsmäßig ansteigen, dies läuft der Sicherung der Haushalts.
wirtschaft entgegen. Nach der Festlegung des $ 7 der Haushalhsatsung
würde erstbei Mehrausgaben je Haushalbstelle in Höhe von 4.811 .285€
det Erlass einer NachtragssaEung notwendig weden. lch empfehle daher
eine betragsmäßige Festlegung der Erhebtichkeitsgrenze, die deuüich un-
ter4,6 Mio. € liegen sollte.

Für das Haushalbjahr 2009 ist auf der Grundlage der veränderten Fi-
nanzsihration eine überarbeitung der Haushalbplanung zu veranlassen
und bis zum 31.03.2009 voarlegen.

Das vorgelegte Haushaltssbherungskonzept ist zu überarbeiten, da be-
reib jeEt von vielen Festlegungen abgewichen wurde. Das übenarbeitete
Haushalbsicherungskonzept ist mit der Nachtragssa2ung fiir 2009 vozu-
legen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sldt die $tadt mit
dem Beschluss über das Haushalbsicherungskonzept einer Selbstbin-
dung untemirft und von den besctrlossenen Maßnahmen nidrtohne
aningenden Grund abgewidren werden darf.

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, die im Jahre 2009 wirksam weden sol-
len, slnd in den betreffenden PlanansäEen des Nachfagshaushalbpla-
nes 2009 zu berücksichtigen. ln der Nadrü"ggshaushaltssaEung 2009 ist
der Feh lbedarf auszuweisen, der einsctrließlic*r der l(onsolldierungs maß.
nahmen eneicht werden soll. Mit Vorlage des Haushalbsidrerungskon-
zeptes 2009 bis 2012 siird alle Konsolidierungsmaßnahmen, die gegen-
wärtig noch nioht abschließend untersucht worden sind, zahlenmäßig zu
unterseEen, urn damit einen sohnelleren Abbau des struKurcllen DefziF
und der Fehlbeträge zu dokumentieren.

Der Finanzplan bis zum Jahre 2lll$tzuaktualisiercn und muss die
Auswirkungen der Haushalbsicherungsmaßnahmen enthalten.

Alle im Verlauf des HaushalFjahres eingehenden zusäLlichen Einnah-
men, db keiner Zweckbindung unterliqgen, dürfen nur dann zur Deckung
von zusäElichen Ausgaben herangezogen werden, wenn diese unah
weisbar und unvorhensehbar sind. Es ist strengsten darauf zu achten,
dass nicht Leistungen erbracht werden, die nidtt zwingend erforderlic,h
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sind. Eirpn Berir$t dazu erwarte lctr mit der Vodage der Nachtragssat'
zung für 2009.

Das berelts im Vorjahr geforderte Personalentwioklungskorzept ist mit der
Nachtragssatsung frir das Jahr 2009 vozulegen.

Haushallssicherungskonzept für den Vermögendhaushalt

Gemäß $ 74 Abs.4 GO genehmige ich das vorgelegb HaushalFsiche'
rungskonzeptzffiV2012,

Z Höchstbetrag der Kassenkredite

Gemäß $ 87 Abs.2 GO genehmige iolr den in der HaushaltssaEung tustgeseHen
Höchtetag der lGssenkredite in Höhe von 230.000.000 € frir das Jahr 2008

mitblgenden Auflaoen:
:

1. Die $tadt beri'chtet mir weiterhin monatlich über den Stand der lnan-
sprudnahme

2. Ene Liquiditäbptanung ist vierbtjährig vozulegen

3. Gesamtbetrag der Kredite

- Eine Genehmigung gemäß S S5 Abs.z GO des in der Haushallssahung fes(g+
setsten Gesamtbetages der Krcdite firr das Jahr 2009 kann nicfit erteilt werden.

Eine Genehmigung gemäß g 85 Abs.2 GO des in der HaushaltssaEung fesge-
seüten Gesamtbetages der Kredib für das Jahr 2009 kann ebenfalb nlcfrt ertellt
r,verden.

Es lst ein Beittitbbeschluss durdr die $hdtveprdnetenvensammlung zu fassen
und der Gesamtbetrag der Kredite ist inder HaushattssaEung ffr die Jahre 2008
und 2009 auf" 0" zu seEen:
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Es obliegt der Stadt Cottbus im Zuge der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes
für Kredih und kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen den Nafiv'reis der
o$ektiven Notwendigkeit des aktuelten Gesamtbestandes der kommunalen lnv€s'
titionsmaßnahmen derartzu erbringen, dass die Kommunalaufsicht in Abwägung
der Folgen und Risiken der lnvestitionen ünd ihrer beabsichtigten Fremdfinanzie
rung für den städtisdren Haushalt einerseits sowie der potenziellen Stärung der
weiteren Entnric*lung der Shdt durch Maßnahmenvezicht andererselts Insgesamt
oder im Einzelfall ar einem anderen Ergebnis gelangt. Der Nachweis wird h'terbei
mindestens über den Zeitraum der mittelfn'stigen Finanzplanung - bzw. soweit ein
'Haushallsicherungskonzept ar.rfuestellt worden ist, dessen tGnsolidierungszeit-
raum über diesen hinausgeht- über diesen Zeitraum zu erbringen sein.

4. GesamtbefragderVerpflichtungsennächtigungen

Von dem in der Haushaltssakung für das Jahr ä08 fes(geseEten Gesamtbebag
der Verpflichtungsermäcfrügungen in Höhe von 6.675.700 € unterliegn
1.374.900 € der Genehmlgungspflicht, weil in dieser Höhe Kreditauftahrnen im
Jahre 2009 vorgegehen sind. Die Genehmigung nach $ 84 Abs. 4 GOwird hiermit
versagt.

Aufgrund der NictrEeneh migung des Gesamtkeditbetrages für das Jahr Z[9
steht es der Stadt frei, den Gesamtbetrag der Verpflicfrfungsermächtigungen um
den Betrag von 1.374.900 € in der HaushalbsaEung zu veningem (rnit Beitdtb-
bes$luss) oderdurch Zuräckstellung anderer Investitionen von dervotlen Sum-
me der Verpflichfungsermächtigungen Gebrauch zu machen, ohne dass ein Kre-
ditbedarf und höherer Fehlbedarf im Vermogenshaushalt entstehen.

DerGesamtbetrag derVerpflichtungsermächtigungen fürdas Jahr2009 unterliegt
nichtder Genehrnigungspflicht, weil in den Jahren zu deren Lasten sie veran.
schlagt sind, keine Kredihufnahmen vorgesehen sind.

Begrändung:

Genehmhunq Haushalbsicheru0gskonzept für den Verwaltunoshaushalt

Ausgehend von der Finanzplanung, die im Jahre 2007 vorgelegt wude,
ist eine Veöesserung der Haushalbsituation eingetreten, die aber im We-
sentlichen durch $buemactrzahlung, also durch Mehreinnahnren ent-
standen ist. Betrachtet man dagegen die geplante Entwicklung der struk-
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turellen Defzite in den Jahren 2010 b'rs 2012, die ein Ansteigen derstruk-
turelle Defizite aufzeigt, wäre eine Genehmigung des Haushalbsiche'
rungskonzeptes grundsädich zu versagen. Obwohl Steuemachzahlun-
gtsn, die gegenwärtige Haushalßsituation der Haushaltsjahre 2008 und
2009 deuüich verbessem, wird von einer Steigerung des struKurellen De
fz'lF ab dem Jahre 2010 im Vergleich zum Jahrcsergebnis 2007 ausge
gangen.

Jahresrechnung

Finanzplanungsiahr

2007 = 9.873.000€

2010 = 11.700.000 €
2011 = 12,400.000 €
2012= 13.200.000€

Beisbigenden sfukturellen Defilten kann eine geordnete Haushah-
wirbchaft nbht eneicfit werden und die benötigten Kassenkredie würden
bereib im Jahp N1?die Einnahmen des Venraltungshaushaltes b+
tr:agsmäßig übqßteigen. Arrforund der Entwicklung im Jahr 2007, und
der Tabache, dass im Jahre 2008 kein strukturelles Defzitenßteht, wird
von einer Versagung der Genehmigung des Haushalbsldrerungskonzep
tes abgesehen. Dennoch wird die Auflage eine Nachhagssaüung fitr das
Jahr 2ffi9 zu erlassen notwendig, um die tabibhliche Entwieklung von
Ennahmen und Ausgaben mit den Planzahlen des Haushalbplares In
Einklang zu hingen und die haushattsrechttidren Grurrdlagen für die Auf-
gabenerflillung der $tadt zu sichem.

Audr auf eine Überarbeifung des Haushaltsslcherungskonzeptes kann
nichtvezichtet werden, da bereits jetzt von einzelnen Haushathkonsoti-
dierungsmaßnahmen abgewichen worden ist. Können unter Umständen
einzelre lGnsoiidierungsmaßn ahmen nicht u mgeseEt werden, so : m üs-
sen aufgrund der Haushaltssituation neue lGnsolidierungsmaßnahmen
erscttlossen und umgesetzt werden. Eine GenehmQung des mit der
Nachtragssa?ung vozr.rlegenden Haushaltssicherungskonzeptes kann
nur dann In Ausshht gestellt werden, wenn zumindest eine schdttweise
Senkung des stnrkturellen Defizib i m Haush altssicherun gszeitraum nach--.
.vollziehbar dargestelh wird. Dcs strukturelle De1izit der Jahre 2010 bis
'2012 solhe mindestens deutlidr unterdem des Jahresergebnlsses 2007
liegen.
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b) Genehmigunq Haushalhslchefunqskonzept für den Vennögenshaushalt

Das Haushalbsicherungskonzept für den Vermögenshaushalt wird ge-

nehmigt, weil n ach den beschlossenen H aushaltssicherungsmaßnah men
derAusglebtr des Vermögenshaushaltes mitdem Jahre 2010 eneicht
werden soll.

c) &qsenkredite

Die Genehmigung wird erFilt, um zu vermeiden, dass der Stadt wegen
Liquiditäbschwierigkeiten z isätsliche Ausgaben entstehen, die zu einer
weiteren Verschärfu ng der angespan nten H aushaltssitu ation füh ren wür-
de.

Da der Höchstbefag der lGssenkredite bereiß ?J3 &rEinnahmen des
Verwaltungshaushalb enelcht, muss die Stadt ihrer Liquiditäbplanung er-
höhte Aufinerksamkeit zrkommen lassen. Ausgaben dürfen erct dann g+
leisbt werden, wenn die Zahlung aus rechtlidren oder wirbchafUichen
Grunden zwingend erhrderlich ist. Die Stadthat dabeiauf einen ang+
messenen Liquiditätsausgteidl zwischen allen eigenen Aufgabenfägem
ar achEn. Mehpinnahmen sollen grundsäElich zurSenkung des Fehlbe
trages eingesekt werden, um sch nellstmöglich die lGssenkredite und' die

' damit verbundenen lrrassenkreditsinsen zu senken.

Fürdas Jahr2009 ist im Rahmen einer NachhagssaEung die Fesbet-
zung der Höhe der tGssenkFdite der veränderEn Haushalbsi'tuatisn an-
alpassen. Nach dergegenwärtigen Situation efiöhen sich die Kassen-

: kii:-oiEinsen frir das Jahr 2008 bereits auf ca. 12 Mio, €. Nacfi der Jahres-
redrnung 2006 waren es noch 3,5 Mio. €. Die Stadt muss alle edenkli'
chen Moglidrke'rbn ausloten, um ihre Altfehlbeträge zu senken.

Vgnsagung, der Genehmiouno des Gesamtbe.tr:ages der Kredite

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kre<lite fär das Jahr 2008 und
2009 muss ver:sagt werden, weil eine geordnete H aushalbwi rbch aft nactr
der rrorgeleg@n Finanzplanung langfristig nicht erwartet werden kann.
Es seidenn, es werden lnrrestitionen finanziert, die nachhaltig und erheb-
lich zur Konsolidierung des Haushattes beitragen. lm Zuge der Erarbei-
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tung eines Nactrhagshaushaltes wird derStadt die Möglichkeit gegeben,
die objektive Notwendigkeitder Durctrführung von Maßnahmen derartzu
begrunden, dass arkünftig auctr l(rediQenehmigungen im Einzelfall mög'

j i

Veaaqunq des oenehmlounqspfl idltioen Teils der VerDfl ichtunqsermäch.
tiqunqen

Die Genehmigung des genehmigungspflichtigen Teils der Verpflidrtrrngs-
ermächtigungen muss gegenwärtig versagt werden, weileine Genehmi- :
gung der Verpflictrfungsermächtigungen einer voryezogenen lfeditge'
nehmigung gbich käme (siehe auctr Begrändung zur Nifisenehmigung
der l$edite),

Allgemeine HinutpisE

,a

Fürdas Wiedereneichen derdauemden Leisfungsfähigkeit muss die Stadt alle
Ansfengungen untemehmen um eirBn schnellen Abbau derAltfutrlbet{ge ar
eneichen. Mit derkünftigen Umstellung auf die kommunale Doppik müssen avar
die aufgelautsnen kanrenalen Fehlbehäge nidrtdurch Überschüsse aus dem känf=
tigen Ergebnishaushalt abgebaut werden, aber dennoch wird die Stadt insbeson'
dere durch den Abbau der kurdistigen Verbindlichkeiten, in deneqr sich in der ,
doppiscfren Bilanzdie aufgefaufenen Fehlbeträge wlderspiegeln weden und dem
jährti,chen Ausgleidr des Ergebnishaushaltes - das Wiedereneldren der dauem-
den Leisfungstäh'rgkeit nac*rwehQn müssen. Somit is't es unumgänglictr, den ein-
geschl4enen Konsolldierungskurs zu erweltem und konsequent durchzuseEen.
Nach einem Arükel der LausiEer Rundsdrau vom 11.05.2007 sollte bereiF "im
Jahre 2010 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden'. Dieses Ziel spiegelt
slctr noctr nicht im Haushaltssicherungskonzept wieder.

Eine vollständige - auctr formale - Pnifung der Haushalbunterlagen konne nicht
vorgenommen werden.

Rechtsbehdhlelehrung

Gegen diesen Besctreid kann innerhalb eines Monab nach BekannQabe Klage
bei dem Verwaltungsgeridrt Cottbus, Vom.Steln-Straße 27, 03050 Cotbus,
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sürifttich oder zur Niederschdft des Ud<undsbeamten der Geschäftsstelle ertre '

ben werden,

Db l{age muss den Klagur, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen'
Sie solieinen bestimmtJn Antrag enthalten. Die atr Begründung dienenden Tat-

sachen und Beweismittel sollen angegebel wqrden.

Der l{age nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigetugt werden, dass alle

Beteiligten eine Ausfertigung erh alten können -


